
Stand: 01/2026

WERKVERKEHRSVERSICHERUNG
EINE EXTRA LADUNG SICHERHEIT
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https://landingpage.vema-eg.de/?m=MmEyMw%3D%3D&p=transportrisiken

Marcus Bieselin Versicherungsmakler GmbH
Badstraße 4 77743 Neuried

Tel.: 07807 / 95721-0 Fax: 07807 / 95721-20
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BRAND

Eine Werbeagentur fertigte für einen Hersteller von Trittschall-

dämmungen Mustermappen und Prospekte für zwei zeitnah 

stattfindende Messen an. Den Transport zum Auftraggeber über-

nahm sie selbst. Auf dem Weg zum Kunden fängt der Wagen we-

gen einer undichten Benzinleitung Feuer. Der Brand breitet sich 

schnell im Innenraum des Wagens aus und macht einen großen 

Teil der Ware unbrauchbar. Die Reparaturkosten am Fahrzeug 

werden über die Teilkasko erstattet. Der Wert der unbrauchbaren 

Ware über die Werkverkehrsversicherung.

 SCHADENBEISPIELE AUS DER PRAXIS

Bei der Wahl des Versicherungsschutzes für ein Fahrzeug denkt man 

meist daran, welche Unfallgefahren drohen. Die Kosten einer Repara-

tur bzw. einer Neuanschaffung des Fahrzeugs werden sinnvollerweise 

für solche Fälle auf eine Kaskodeckung abgewälzt. Doch was ist mit 

den Waren und Werkzeugen, die Sie für einen Auftrag mit sich führen? 

Schnell übersteigt der Wert der  Ladung den des Transportmittels. Wer 

kommt für den Schaden auf, wenn Ladung bei einem Unfall beschädigt 

wird? 

Mit einer Werkverkehrsversicherung können Sie Ihre Güter, Arbeitsmit-

tel und -geräte absichern, wenn diese außerhalb Ihres Firmengeländes 

eingesetzt werden.

UNFALL

Der Transporter eines Handwerksbetriebs gerät während eines  

Wolkenbruchs ins Schleudern. Er kommt von der Straße ab und 

überschlägt sich. Mitgeführtes Baumaterial und Werkzeuge wer-

den aus dem Wagen geschleudert oder im Wagen beschädigt. 

Die Werkverkehrsversicherung kommt für den Schaden an Ware 

und Werkzeug auf.
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FÜR WEN IST DIE VERSICHERUNG?

Für Handels- und Produktionsfirmen, die Werkverkehr im Sinne des 

Güterkraftverkehrsgesetzes (GüKG) betreiben sowie für Handwerks-

betriebe aller Art (wie z.  B. Elektro-, Heizungs- und Sanitärinstalla-

teure, Gerüstbauer etc.)

WAS IST VERSICHERT?

Eine Werkverkehrsversicherung bezieht sich ausschließlich auf Trans-

porte für eigene Zwecke von eigenen Gütern (auch gemietete, ge-

liehene, gepachtete bzw. bearbeitete und instandgesetzte Güter) mit 

eigenen Fahrzeugen oder Leasingfahrzeugen und eigenem Personal 

oder Leiharbeitnehmern als Hilfstätigkeit im Rahmen der Haupttätig-

keit eines Unternehmens und auf die damit verbundenen Aufenthalte 

innerhalb Deutschlands und Anrainerstaaten oder Europa ohne GUS. 

Eine Ausweitung auf andere Geltungsbereiche ist ggf. individuell zu 

vereinbaren.

 WISSENSWERTES

WELCHE GEFAHREN UND SCHÄDEN SIND 
VERSICHERBAR?

Sämtliche Schäden an und Verluste von transportierten Waren, Werk-

zeugen und Gütern zu eigenen Unternehmenszwecken etc. durch

• Transportmittelunfall

• Brand, Blitzschlag und Explosion

• Höhere Gewalt

Oft wird dieser Versicherungsschutz mit Erweiterungen angeboten: 

Diebstahl, Be- und Entladeschäden, Raub und räuberische Erpressung 

etc. Der Versicherungsschutz kann je nach Anbieter und Tarif außer-

dem durch individuelle Vereinbarungen erweitert oder eingeschränkt 

werden.

WELCHE GEFAHREN UND SCHÄDEN SIND NICHT 
VERSICHERT?

Nicht versichert sind Schäden durch: 

• Krieg, Bürgerkrieg oder kriegsähnliche Ereignisse

• Streik, Aussperrung, Arbeitsunruhen, terroristische oder 

politische Gewalthandlungen

• Aufruhr und sonstige bürgerliche Unruhen

• Beschlagnahmungen, Entziehung oder sonstige Eingriffe 

von hoher Hand

• Kernenergie

• Schäden aus der Verwendung von chemischen, radioak-

tiven, biologischen und biochemischen Substanzen oder 

elektromagnetischen Wellen als Waffen mit gemeingefähr-

licher Wirkung

• normale Luftfeuchtigkeit oder gewöhnliche Temperatur-

schwankungen; nicht beanspruchungsgerechte Verpackung 

oder unsachgemäße Verladeweise

• Juwelierwaren, Edelsteine, echte Perlen, Kunstgegenstände, 

Geld und sonst. Valoren, Dokumente, Urkunden, Chip- und 

Wertkarten, Uhren, echte Teppiche, lebende Tiere und 

Pflanzen, Umzugsgüter
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WIE LÄSST SICH DIE VERSICHERUNGSSUMME 
ERMITTELN?

Eine Ermittlung der Versicherungssumme sollte auf Basis eines Ta-

gesmaximums ohne Fahrzeugaufstellung (Ladungshöchstwert aller 

Fahrzeuge im Werkverkehr, die zeitgleich im Einsatz sind) oder auf Ba-

sis der Versicherungssummen der benannten Fahrzeuge stattfinden.

WELCHE ZAHLUNGEN WERDEN IM SCHADENSFALL 
GELEISTET?

Versicherungswert der in Verlust geratenen oder total beschädigten Gü-

ter. Gegebenenfalls wird ein Abzug „neu für alt“ berücksichtigt.

 WISSENSWERTES

erledigen. Werkzeuge und Baumaterialien werden dann in der 

Regel vor Ort z. B. im Bauwagen oder Container gelagert. Dort 

sind sie einer Vielzahl von Gefahren ausgesetzt (z. B. Dieb-

stahl). Auch gegen diese Gefahren können Sie Vorsorge tref-

fen. Wir helfen gerne, den passenden Schutz zu finden.

Schützen Sie Ihr Fahrzeug mit einer Erweiterung der Kasko-

versicherung gegen Schäden, die durch die transportierten 

Güter verursacht werden. Die Vollkaskoversicherung deckt 

nur Schäden, die plötzlich von außen verursacht werden (z. B. 

durch den Baum, mit dem kollidiert wird). Auch Ladung kann 

beispielsweise durch schlechte Sicherung erhebliche Schäden 

im Innenraum verursachen, die nur mit einer entsprechenden 

Erweiterung versichert werden können.

Bei Unfällen im Straßenverkehr ist der Rechtsstreit nie sonder-

lich weit. Um Ansprüche wie einen Verdienstausfall, Schmer-

zensgeld oder ähnliches auch bestmöglich durchsetzen zu 

können, empfiehlt sich der Abschluss einer Rechtsschutzver-

sicherung. Diese kann je nach gewähltem Umfang auch für 

z. B. Streitigkeiten bei Hilfsgeschäften, arbeitsrechtlichen Aus-

einandersetzungen mit Mitarbeitern oder bei steuerrechtlichen 

Problemen eintreten. 

Um Ihre Betriebseinrichtung, die nicht mit auf Fahrt geht, eben-

falls gegen eine Vielzahl von Gefahren abzusichern, sollten Sie 

in jedem Fall eine gewerbliche Inhaltsversicherung abschlie-

ßen. Hier wird meist auch eine Betriebsunterbrechungsversiche-

rung mit geboten, die Ihre laufenden Kosten trägt, wenn Ihre 

Geschäftstätigkeit aufgrund eines versicherten Schadenereig-

nisses für einige Zeit ruhen muss, bis alle Schäden behoben 

wurden.

Kommt es bei einer dienstlichen Fahrt zu einem Unfall, bei dem 

auch Mitarbeiter verletzt werden, sind Sie als Arbeitgeber immer 

in der moralischen Zwickmühle. Es gibt zwar keine rechtliche 

Verpflichtung, Ihre geschädigten Mitarbeiter zu unterstützen, 

man muss aber schon davon ausgehen, dass Angehörige und 

Betriebsangehörige dies erwarten werden. Der Unfall geschah 

ja, als man im Auftrag Ihrer Firma unterwegs war. Mit einer 

Gruppenunfallversicherung lösen Sie das Problem einfach 

und preiswert für Ihr gesamtes Team.

SINNVOLLE ERGÄNZUNGEN

Werden Güter durch Dritte mit fremden Verkehrsmitteln (z. B. 

Schiff, Bahn, Flugzeug, Lkw) transportiert empfiehlt sich eine Wa-

rentransportversicherung. Hierbei handelt es sich dann nicht 

mehr um einen Transport im Rahmen des Werkverkehrs.

Nicht immer ist ein Auftrag auf einer Baustelle an einem Tag zu 

Dieses Druckstück dient nur der vorläufigen Information und ist eine unverbindliche Orientierungshilfe. Weder die VEMA eG noch der genannte Versicherungsmakler übernehmen eine Gewähr für die Voll-
ständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Informationen. Diese Sparteninformation dient ausschließlich der allgemeinen Information über eine Versicherung und mögliche Leistungs- und Schadensfälle.
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